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	Amt für Landwirtschaft



[bookmark: AppendAtStart]Gesuch um finanzielle Unterstützung von Herdenschutzmassnahmen  

Massnahmen gemäss Katalog des BAFU für Herden- Bienenschutzmassnahmen der Kantone; Beiträge für Massnahmen gemäss Art. 10b ter Abs. 2 und 3 Bst. d JSV

	Gesuchstellender Betrieb	

	Betriebsart
	☐ Ganzjahresbetrieb / Heimbetrieb	☐ Sömmerungsbetrieb

	Kantonale Betriebsnummer 
	

	TVD Nummer
	

	Vorname und Name
	

	Adresse
	

	PLZ, Wohnort
	

	Telefon 
	

	E-Mail Adresse
	

	
Anzahl Tiere je Kategorie
	☐ Schafe: ______________________________
☐ Ziegen: ______________________________
☐ Andere Tiere:__________________________



	Massnahmen im LN Gebiet

	☐ Elektrische Zaunverstärkung
2Fr pro Laufmeter. Zaunverstärkung bedeutet: Weidenetze von mind. 105 cm oder mit mind. 5 Litzen. Entsprechende Belege müssen mit dem Antrag eingesendet werden. 

☐ Erschwerter Unterhalt (Steillagen)
Zur Zaunverstärkung in Steillagen werden zusätzlich 1 Fr. pro Laufmeter vergolten. 

☐ Elektrozaungerät
Max 1200.-/Gerät. Entsprechende Belege müssen mit dem Antrag eingesendet werden.


	Sömmerungsgebiet

	Sömmerungsbetrieb mit weniger als 300 Tieren        ☐ 3'000.-
Sömmerungsbetrieb mit 300 Tieren und mehr           ☐ 5'000.-





	Futtergeld vorzeitige Alpentladung

	Gesuch erst im Fall einer vorzeitigen Alpentladung durch Kontaktaufnahme mit dem Herdenschutzberatung und dem Amt für Landwirtschaft notwendig.

	Herdenschutzhunde

	Formulare für Beiträge an HSH können beim Herdenschutzberater angefordert werden
Bitte informieren sie sich vor der Anschaffung von Herdenschutzhunden beim Herdenschutzberater

	Bestätigung

	Die betriebsverantwortliche Person bestätigt, dass das Gesuchformular wahrheitsgetreu ausgefüllt wurde und die allgemeinen Voraussetzungen zur Kenntnis genommen wurden

	Ort, Datum
	

	Unterschrift
	

	

	Abrechnung Unterstützungsbeitrag (auszufüllen durch das Amt für Landwirtschaft)

	Massnahme
	
	Beitrag in Franken

	Zäune im LN Gebiet
	_________Meter à 2Fr.
	

	Erschwerter Unterhalt
	_________Meter à 1Fr
	

	Pauschaler Zaunantrag: ¨
Sömmerungsbetrieb 
	Fr. 3'000.– bis Fr. 5’000.–
	

	Total Auszahlung Beitrag
	

	

	
Ort, Datum
	


	
Unterschrift
	




April 2025 







	Allgemeine Voraussetzungen

	· Der Betrieb hat bisher Herdenschutzmassnahmen umgesetzt oder setzt diese neu um
· Dieses Formular ist mit den nötigen Beilagen (Rechnungsbeleg etc.) je Massnahme komplett einzureichen. 
· Doppelfinanzierungen (z. B. Sömmerungsbeiträge) sind nicht zulässig
· Die Zusicherung des Kantons erfolgt unter Vorbehalt, dass der Bund die Massnahmen gemäss Katalog des BAFU für Herden- Bienenschutzmassnahmen der Kantone ebenfalls unterstützt. Der maximale Beitrag entspricht dem Kostendach je Massnahme.
· Der Kanton behält sich vor, Stichprobenkontrollen zur Umsetzung der abgerechneten Massnahmen vorzunehmen.
· Informationen zu anerkannten Zaunsystemen finden sie auf www.herdenschutzschweiz.ch
· Neu werden Beiträge an Herdenschutzhunde über den Kanton abgerechnet
· Neu werden Zaunbeiträge auch an nicht direktzahlungsberechtigte Betriebe ausbezahlt
· Die Beiträge sind plausibel und begründbar. 
· Der Betrieb hat in den letzten 5 Jahren keine Zaunpauschalen erhalten
· Die Budgets des BAFU und des Kantons sind begrenzt. Über eine definitive Auszahlung kann erst im Herbst 2025 entschieden werden.
· 
Ablauf Sömmerung und Heimbetrieb
1) Formular ausfüllen und unterschreiben, Abgabe mit Beilagen bis 31 Mai 2025 
2) Prüfung des Formulars durch die Herdenschutzberatung und das BAFU
3) Antwort zur Zusicherung an den gesuchstellenden Betrieb
4) Abrechnung und Beitragszahlung
Unterlagen an herdenschutzberater@ur.chmeientaler@bluewin.ch oder Baumann Andreas, Dörfli 10, 6485 Meien
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